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Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß §9 (1) bis (3) und (7) BauGB

Festsetzungen Bebauungsplan 03.087 - Dürerstraße / Pilsheide  -

1. In allen allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 5 sind gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO die nach § 4 (2) 
Nr. 3 BauNVO zulässige Nutzung von Anlagen zu sportlichen Zwecken sowie die nach § 4 (3) Nr. 3, 4, 5 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen der Anlagen für die Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
unzulässig.

2. Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 müssen die Grundstücke, auf denen die Gebäude einseitig ohne 
Grenzabstand (Doppelhäuser) errichtet werden, eine Mindestbreite von 9 m aufweisen. Grundstücke, auf 
denen Einzelhäuser errichtet werden, müssen eine Mindestbreite von 16 m aufweisen. 

3. In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten WA 3 bis WA 5 sind gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB in den 
freistehenden Einzelhäusern (E) nicht mehr als zwei Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. In den 
Doppelhaushälften und Hausgruppen (D, H) sind je Wohngebäude nur eine Wohneinheit zulässig.

4. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im allgemeinen Wohngebiet WA 1 eine Firsthöhe (Oberkante Dach)
von 7 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig gestellten öffentlichen 
Verkehrsfläche (Dürerstraße) nicht überschritten werden.

5. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf in dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 eine Firsthöhe (Oberkante Dach) 
von 10 m über der Höhe der Oberkante der das jeweilige Gebäude erschließenden fertig gestellten öffentlichen 
Verkehrsfläche (Dürerstraße) nicht überschritten werden.

6. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf im allgemeinen Wohngebiet WA 3 eine Traufhöhe (Traufe = Schnittkante 
zwischen Außenfläche aufgehendes Mauerwerk und fertige Dachhaut) von 4,5 m über der Höhe der Oberkante 
der fertig gestellten öffentlichen Verkehrsfläche der Planstraße A im Bereich der Einmündung in die Pilsheide 
nicht überschritten werden.

7. Die Stellplätze, Zufahrten und Erschließungswege sind mit versickerungsfähigem Oberflächematerialen 
(Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Material wie Pflasterung mit Rasenfugen, Schotterrasen) 
zu befestigen. 

8. Versorgungsleitungen gemäß § 9 (1) Nr. 13 BauGB sind unterirdisch zu errichten. Hierunter fallen 
insbesondere auch Telefonleitungen.

Örtliche Bauvorschriften

Dachgestaltung, Traufhöhen
9. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Dächer von Hauptgebäuden als Pultdächer in einer 
Neigung von max. 15° sowie als Flachdächer auszubilden. (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 9 (4) BauGB)

10. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind die Dächer von Hauptgebäuden als symmetrische Satteldächer in 
einer Neigung von max. 40° auszubilden. (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 9 (4) BauGB)

11. In den allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 sind die Dächer von Hauptgebäuden als symmetrische 
Satteldächer auszubilden. (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 9 (4) BauGB)

12. Baulich zusammenhängende Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Dachneigung, Dachfarbe, Traufhöhe 
und Firsthöhe ausgeführt werden.

13. Glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig.

14. Dacheindeckungen sind ausschließlich mit Dachziegeln, Dachsteinen oder in Metall (Zink- oder Kupferblech) 
auszuführen. Alternativ sind begrünte Dächer zulässig.

15. Die Summe der Dachaufbauten und Zwerchhäuser darf 50% der Trauflänge des Gesamthauses nicht
überschreiten.

Fassaden
16. Die Außenwandflächen von zusammenhängenden Gebäuden sind im gleichen Außenwandmaterial und in 
gleicher Farbe auszuführen.

Hinweise:
Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerfund, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. Museum für 
Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG NW).

Behandlung des Niederschlagswassers
Gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes NW ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 
1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort 
zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Die dafür erforderlichen Anlagen müssen den jeweils in Betracht kommenden 
Regeln der Technik entsprechen. Der Nachweis ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.

Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der bebaubaren 
Grundstücksflächen und der Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend vorgeschrieben. Das 
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Abt. Gefahrenabwehr, Gefahrenprävention und Logistik) 
der Stadt Hamm (Tel. 02381-9030) ist zu verständigen.
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